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I. Gesetze und Verordn.ungen 
1. Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gese1tzes 
betreffend das Disziplinarverfahren bei Amtsvergehen 
von Geistlichen der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamburgischen Staate vom 31. Dezember 1923 und 

des Änderungsgesetzes. zu diesem GeiSetz 
vom 4. Juli 1946 (GVM 1946, S. 29). 

Artikel 1 

Das Kirchliche Gesetz betr. das Disziplinarver
fahren 1bei Amtsvergehen von Geistlichen .der Evang.~ 
luth. Kirche im Hamburgischen Staate vom 31. Dezem
ber 1923 mit, dem Änderungsgesetz zu diesem Gesetz 
vom 4. Jul(l946 wird wie folgt geändert: 

I. l.m Abschnitt 1 erhält § 6 folgende Fassung: 

R e c h t s f o 1 ;g ·e n der D i e n s t e n t l a s s u n ;g 

(1) Die Dienstentlassung hat iden Verlust aller 
Rechte des geistlichen Stan.des, insbesondere des 
Titels, der Befähigung zur Vorn.ahme geistlicher 
Amtshandlungen, des Anspruchs auf Ruhegehalt un.d 
der Anstellungsfähigkeit zur Folge. 

(2) Hatte der Geistliche einen Anspruch auf Ruhe:. 
gehalt und gestatten besondere Umstände eine mil
dere Beurteilung oder läßt die Bedürftigkeit des ent
lassenen Geistlichen und seiner Familie dies erfor
derlich erscheinen, so ist das Disziplinargericht er
mächtigt, festzusetzen, daß .dem Beschuldigten ein 
TeH des gesetzlichen Ruhegehalts auf Lebenszeit oder 
auf gewisse Jahre zu belassen sei. 

II. Die Abschnitte ·II und III wer.den i.n ihrer bis
herigeµ Fassung aufgehoben und durch folgende Fas
sung· ersetzt: 

Abschnitt II 

Disziplinarverfahren 

I. Verfahren in leichteren Disziplinarfällen 

§ 11 

(1) Die Verhängung von Ordnungsstrafen steht 
dem Landeskirchenr.at zu. 

(2) Vor der Verhängung einer Ordnungsstrafe ist 
~lern Beschuldigten Gelegenheit zu ·geben, sich über 
die ihm zur Last gelegte Verletzung seiner amtlichen 
Pflichten zu äußern. 

(3) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe erfolgt 
unter Angabe der Grün.de dur~h schriftliche Verfü
gung oder zu Protokoll. 

( 4) Die Verfügung ist in der für Zustellungen im 
Verwaltungswege vorg~~chdebenen Form dem Be
schu1digten zuzustellen. 

§ 12 

(1) Ge.gen die Verhängung einer Ordnungsstrafe ist 
die Beschwerde an .den Disziplinarhof zulässig. 

(2) Das Verfahren richtet sich nach ·den Bestim
mungen der §§ 35 h - 1. 

§n 

Die V of.lstrec~ung einer Geldstr,afe ·erfolgt im Ver
waltungsiwege, :soweit tunlich ·durch Einbehalten vom 
Geharlt. Die zustän.dige VoHstreckungsbehörde ist der 
Landeskirchenrat. 



Seite 2 

II. Förmliches Di~ziplin~rverfahr~n 

1. A :l fg e m ·e i n .e :a e -s ti n:11n u n g e n 

§H 
(1) Eine der in § 4 unter 2 a) und b) genannten 

Strafen kann nur in einem förmlichen Disziplinar
verfahren verhängt werden, .dessen Einleitung der 
Landeskirchenrat beschließt. Eine Beschwerde ,gegen· 

. diesen BeschJuß ist nicht zulässig. 

(2) Ein Geistlicher kann die Einleitung des Diszi
plinarverfahrens gegen sich beantragen, 1um sich von 
dem Verdacht eines Amtsvergehens zu reinigen. Lehnt 

· der Landeskirchenrat die Einleitung ab, so hat er ihm 
bekannt ·zu geben, daß ein Grund für .die Einleitung 
nicht vorliegt. Oie Ents_cheidung. ist schriftlich zu be-
gründen. · 

(3) Vor Einle_itung des Dfä.zi.pHnarverf.ahrens gegen 
einen in einer Gemeinde tätigen Geistlichen hat .der 
Landeskirchenrat ein schriftliches Gutachten des Kir
chenvorstandes seiner Gemeinde einzuholen. Dies·ei: 
GeJstliche .darf bei -der Beratung und AJbfassung des 
Gutachtens nicht mitwirken, hat aber das Recht, vor
her vom Kirchenvorstande gehört zu werden. 

§ 15 

Das förmliche Disziplinarverfahren · erster Instanz 
besteht aus einer schriftlichen Voruntersuchung, dem 
Eröffnungs.verfahren durch den Disziplinarausschuß 
(§19a) und einer mündlichen Hauptverhandlung vor 
der Disziplinarkammer (§ 22b). 

§ 16 

Für die Dauer des Disziplinarverfahrens wird ein 
Vertreter .der .Anklage und ein Untersuchungsführer 
vom Vorsitzenden des Landeskirchenrats bestellt. 

B~ide müssen der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamihurgischen Staate angehören. Sie dürfen nicht 
hauptamtlich im Dienst ·der Landeskirche oder einer 
Kjrch~ngemeinde ~tehen oder Mitglieder ·des Landes-
küchenrats sein. " 

2. V o r u n t e r s u c h u n g 

§ 18 

(1) In der Voruntersuchung wird der Beschul·digte 
unter Mitteilung der Anschuldigiungspunkte vorge
laden und gehört. Es steht dem Beschuldigten frei, 
sich zu der Anschuldigung schriftlich zu äußern. Es 
werden die Zeugen und Sachverständigen vernommen 
und die zur Aufklärung der Sache dienenden sonsti
gen Beweise erhoben. 

(2) Der Vertreter ,der Anklage k"nn stets, ohne 
daß jedoch das Verfahren dadurch aufgehalten wer
den darf, von dem Stande der Voruntersuchung durch 
Einsicht der Akten Kenntnis nehmen und Anträge 
stellen. 

(3) über alle Untersuchungshan:dlungen wird unter 
Hinzuziehung eines zur Verschwiegenheit verpflich
teten evangelisch-lutherischen Beamten als Protokoll
führer ein Protokoll aufgenommen. Den vernomme
ne~ Per~onen ist ihre Aussage unmittelbar nach der 
Protokollierung vorzulesen, ·um ·ihnen Gelegenheit 
zur Berichtigung und Ergänzung zu geben. 

§ 19 
Erachtet der Untersuchungsführer den Zweck der 

Voruntersuchung für erreicht, so· übersendet er die 
· Akten dem Vertreter der Anklage. Beantragt dieser 

eine Ergänzung der Voruntersiuchung, so hat der 
Untersuchungsführer, wenn er dem Antrage nicht 
stattgeben will, ,die Entsche~dung des Disziplinaraus
schusses einzuholen. 

§ 19a 
(1) Der Disziplinarausschuß ·des Landeskirchenrats 

(Disziplinarausschuß) ·besteht .aus: 
a) Dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Rich

teramt besitzen muß, 
b) einem geistlichen und einem nichtgeistlichen Mit

glied des Landeskirchenrats. 
(2) Der Vorsitzende, ·der 'dem Landeskirchenrat an

gehören soll, und die Mitglieder sowie deren Stell
vertreter werden. vom Landeskirchenrat ernannt. Der 
Landesbischof, der Präsident des Lanideskirchenrats 
und deren regelmäßige. Vertreter sowie der juristische 
Oberkirchenrat dürfeq, dem DiszipHn.arausschuß nicht 
angehören. · 

(3) Die Mitglieder des Landeskirchenrats sin.d in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Disziplinaraus
sch~sses unabhängig und nicht an Weisungen und Be

. schlüsse des Landeskirchenrats gebunden. 

§ 20 
Nach Schluß der Voruntersuchung ist dem Beschul

digten Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist 
von mindestens vierzehn. Tagen sich zu dem Ergebnis 
der Voruntersuchung zu äußern. Zu diesem ·Zwecke 
ist dem Beschuldigten oder seinen Verteidigern von 
dem U ntersuchung~führer auf Antrag Einsicht in die 
Akten zu gestatten. Nach Ablauf der Frist sind ·die 
Akten mit der etwaigen Äußerung des Beschuldigten 
dem Vertreter der Anklage zuzustellen, worauf dieser 
die Akten mit seinen Anträgen, gegebenenfalls. unter 
Beifügung einer Anklageschrift, dem La.ndeskirchen
rat zu übersenden hat. 

3. E r ö f f n u n g s v e r f a h r e n 

§ 21 
Der Disziplinarausschuß entscheidet, oib das Ver

fahren einzustellen, eine Ordnungsstrafe zu verhängen 
oder ·das Hauptverfahren vor der Disziplinarkammer 
zu eröffnen ist. Gegen diesen Beschluß ist, außer im 
Falle der Eröffnung des Hauptverfahrens, die Be
schwerde an .den Disziplinarhof gegeben. 

§ 22 
(1) Stellt der Disziplinar.auss-chuß das Verfahren 

ein oder verhängt er eine Ondnungsstrafe, so erhält 
der Landeskirchenr.at unid der Beschuldigte eine Aus
fertigung des Beschlusses. 

(2) Der Beschluß ist zu begründen. 

§ 22a 
(1) Die Fortsetzung ·des eingestellten Dis1ziplinar

verfahrens wegen derselben Anschu1digungspunkte. 
ist nur auf Grund neuer Beweise während eines Zeit
raumes von fünf Jahren vom Tage ·des Einstellungs
beschlusses ab zulässig. 



(2) War . eine Ordnungsstrafe verhängt, ·so findet 
wegen der Tatsacheh, auf. welche -die Ordnungsstrafe 
sich bezog, eine Wiederaufnahme eines eingestellten 
Disziplinarverfahrens nicht statt. 

4. V e r f a h r e n 
vor der Disziplinarkammer 

§ 22h 
(1) Die Disziplinarkammer besteht aus fünf Mit

gliedern: 
a) Dem Vorsitzenden, 1der die Befähigiung zum Rich

teramt besitzen muß, 
b) 2 geistlichen und 2 nichtgeistlichen Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder der Disziplinarkammer und eine 
gleiche Anzahl Stellvertr.eter werden von der Landes
synode für die Zeit ihrer Amtsdaue;:l.' gewählt und 
dürfen nicht Mitglieder des Landesk1rchenrats sein. 

§ 23 
Beschlreßt· der Disziplinarausschuß ·die Eröffnung, 

P des Hauptverfahrens, so wird der Beschulidigte unter 
Übersendung einer Aibschrift der Anklageschrift und 
des Eröffnungsbeschlusses sowie unter Hinweis. auf 
die Bestimmungen der §§ 24 und 25. m einer Sitzung 
der Disziplinarkammer zur Hauptverhandlung vor
geladen. Der Vertreter der Anklage ist zu dieser 
Sitzung hinzuzuziehen. 

§ 24 
Der Beschuldigte kann in jieder Lage des Verfah:. 

rens einen· theologisch gebildeten Vertreter und einen 
bei den Gerichten der Bundesrepublik zugelassenen 
Rechtsanwalt als Verteidiger hin,zuziehen. Die Ver
teidiger müssen der evangelisch..J.utherischen Kirche 
angehören. Ihnen ist die Akteneinsicht gestattet. 

. § 25 
Die Hauptverhand1un.g findet .auch ohne Anwesen

heit des Beschuldigten statt, wenn dieser ordnungs
mäßig (§ 42) geladen ist. Der Beschuldigte kann sich, 
wenn er nicht erscheint, durch· einen mit schriftlicher 
VoHmacht versehenen, den Anforderun·gen des § 24 
genügenden Verteidiger vertreten lassen. Der Diszi
plinarkammer steht es jedoch jederzeit frei, das per
sönliche Erscheinen des Beschuldigten unter ider Ver
warnung anzuoridnen, daß bei seinem Ausbleiben ein 
Vertreter nicht zugelassen wird. 

§ 26 
(1) Die Ladungsfrist -zur Hauptverhandlung beträgt 

1 Woche. Der Vorsitzende kann Jedoch mit Zustim
mung des Beschuldigten, aus dringenden Gründen 
a1ber auch ohne sein Einverständnis, ·diese Frist ab
kürzen. 

(2) bt .die Frist nicht beobachtet, so kann der Be
schuldigte die Vertagung· beantragen. Andere Mängel 
der Vorladung kann er, wenn er erschienen ist, nicht 
geltend machen. 

§ .. 27 
Det Vorsitzende der Disziplinarkammer leitet und 

heau·fsichtigt den Geschäftsg.ang~ Er bestimmt Zeit 
u.nd Ort der Sitzung und erläßt die Vorladungen und 
sonstigen Verfügungen, di.e keine sachliche Entschei
dung enthalten. Der Vorsitzende leitet die Verband-
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lungen in der Sitzung, vernimmt .den Beschuldigten, 
evheht die Beweise, verkündet .die Entscheidungen 
und Beschlüsse und handhabt die Ordnuil.:g. 

§ 28 

(1) Die Hauptverhandlung un:d die Urteilsverkün
dun.g sind nicht öffentlich. 

{2) In .der Hauptverhandlung gibt ·der Vorsitzende 
· oder ein von ihm zu beauftta~gendes Mitglied des 

Gerichtshofes nach ·F'eststelliung der Personalien des 
Beschuldigten und nach Verlesung ·des Eröffnungs
beschlusses eine DarsteUung· 1des Tatbestandes, wie 
er sich .aus -den :bisherigen Verhandlungen: er:gibt. 

(3) Hierauf folgt, faHs erfor.detlich, die Beweisauf
nahme. Erschienene Zeugen und Sachverständige sind, 
sofern nicht allseitig dar.auf verzichtet witd, zu vet
nehmen. · 

(4) Zum Schlusse werden der Vertreter der Anklage 
und .der Verteidiger mit ihren Ausführungen und An
trägen gehört. 

. (?,) Dem Beschuldigten steht .das let~te Wort zu. 

§ 29 
Wenn die Disziplinarkammer vor oder im Laufe 

der Hauptverhandlung auf den Antrag ·des Besclml
digten oder ·des Vertreters der Anklage oder auch von 
Amts wegen die Vernehmung von Zeugen oder Sach
verständigen, sei es durch ein beauftr.agtes Mitglied 
des Gerichtes oder mündlich vor dem Gerichtshofe 
selbst, order die Herbeischaffung anderer Beweismittel 
für .angemessen erachtet, so erläßt sie die erforderliche 
Verfügung und vertagt nötigenfalls die Verhandlung. 

§ 30 

(1) Die Vernehmung von Zeugen und Sachverstän
digen muß auf Antrag des, Vertreters der Anklage 
oder des Beschuldi:gten in der Hauptverhandlung er
folgen, sofern die unter Beweis ·gestellten Tatsachen 
erheblich sind, und bei Anträgen des Beschuldigten 
die Disziplinarkammer nicht die ü:berzeu;gung ge
wonnen hat, daß sie nur auf Verschleppurt.g der Sache 
abzielen. 

(2) Zeugen und Sachverständige werden zu ihrer 
V ernehmiung einzeln eingeführt und treten nachher 
sofort wieder ab. Durch diese Bestimmung wird Je
doch die Gegenüberstellung mit .anderen Zeugen, so
weit sie nach der Strafprozeßordnun.g ·zulässig ist, 
nicht aiusgeschlossen. 

(3) Die Zeugen und Sachverständigen sind zur 
Wahrheit zu ermahnen. 

§ 31 
(1) Bei der Entscheidung hat ,di.e Disziplinarkam..: 

mer nach ihrer freien, aus dem Gesamtinhalt der Ver
handl1Ungen und Beweise geschöpften . Überzeugung 
zu beurteilen, inwieweit die . Anklage für be.gründet 
zu erachten ist. 

(2) Die Entsch:eidun.g· muß . verurteilen:. od'er frei
sprechen. Oie Verut.teHun'g. kann auth .auf eine Ord
nungsstrafe lauten. Auf Dienstentlassung oder Aber
kennung .der Rechte· des g·eistlichert Standes kann nur 
erkannt werden, wenn sich mindestens vier Stimmen 
dafür erklären. ln den üb:dgeh Fällen ist für eine Ver
urteilung einfache Stim·menmehrheit· ·erforderlich. 

(3) § 1% OVG findet eritsprechende. Anwendung. 
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§ 32 
Gegen einen freigesprochenen Beschuldigten darf 

wegen der Tatsachen, die den Gegenstand· der Anl" 
klage gebildet haben, ein Disziplinarverfahren vor
behaltlich der Vorschriften ·der §§ 37 ff dieses Ge
setz.es nicht wieder ein.geleitet werden. 

§ 33 

(l) Die Entscheidung muß :binnen ei.ner Woche ver
kündet werden; sie muß schriftlich vorliegen. Erfolgt 
die Verkünd:u.ng später als am Schltusse der Haupt
verhandlung, so müssen auch die Gründe der Ent
scheidung schriftlich festgelegt sein. 

(2) Die Urschrift .der Entsch1eidung ist von. sämt
lichen dabei mitwirkenden Mitgliedern der Diszi
plinarkammer zu unterzeichnen. Ist ein Mitglied ver
hindert, seine ·Unterschrift zu leisten, so wird dies 
unter Angabe des V.erhinderungsgrundes von dem 
Vorsitzenden un.d bei dessen Verhinderung von ei
nem der Beisitz-er unter dem Urteile vermerkt. 

(3) Eine Ausfertigung. der Ents'cheidung mit den 
Gründen und einer Rechtsmittelbelehrung wivd dem 
Beschuldigten und ·dem Vertreter der Anklage tun
lichst binnen vierzehn Tagen nach der Verkündung 
zugestellt. 

§ 34 
Bei Entscheidungen und Beschlüssen, die von der 

Disziplinarkammer auf G~1und einer Hauptverhand
lung ·erlassen werden, 0dürfen nur solche Mitglieder 
mitwirken, vor. ·denen die Hauptverhandlung statt
gefunden hat. Bei Sitzungen, die lediglich die Ver
kündung einer Entscheidung üder eines Beschlusses 
zum Gegenstand haben, genügt die Anwesenheit von 
drei Mitglie·dern. 

§ 35 
über die Hauptverhandlung wird von einem Be

amten, der der Evangelisch-lutheriS:chen Kirche im 
Hamhur.gisrchen Staate .an.gehört, ein Protokoll ·ge
führt. Das Protokoll muß die Namen der Anwesen
den, die wesentlichen Momente der Verhandlun·g und 
die Entsch.ei.dung enthalten. Das Protokoll wird vom 
Vorsitzenden und vom· Protokollführer unterzeichnet. 

5. Berufung an d ·e n Dis z i p 1 in a r h o f 

§ 35a 
Ge.gen die Entscheidungen der Disziplinarkammer 

ist die Berufong an .den Disziplinarhof zulässig. 

§ 35ib. 
(1) Der Kirchliche Diszi.plinarhof besteht aus sieben 

Mitgliedern: 
a) Dem Vorsitzenden, .der die Befähigung zum Rich

teramt besitzen muß; 
b) .drei geistlichen Mitglie·dern; 
c) drei nichtgeistlichen MÜigliedern, von denen eines 

die Befähigung zum Richteramt besitzen soU. 
(2) Die Mitglieder .des. Disziplinarhofes und eine 

gleiche Anzahl Stellvertreter werden von der La:ndes.„ 
synode für die .Zeit ihrer Amtsdauer gewählt und 
dürfen nicht Mitglieder des Landeskirchenrats sein. 

§ 35c 
Die Berufong ist binnen ein·er Notfrist von einer . 

\X! oche nach. ZusteUung der mit Gründen versehenen 

Entscheidung schriftlich beim Landeskirch.enr.at ein
z1ufogell und kann binnen ·weiterer zwei Wochen be
g.ründet werden. 

§ 35b 
Der Landeskirchenrat übersendet un.verzüglich nach 

· Eingang der Berufungschrift die Akten dem Vor
sitzendeJ?- d~s .Disziplinarho-fes. 

§ 35e 
Der Disziplinarhof muß. die Berufung als un,zulässig 

verwerfen, falls die Notfrist zur Einlegung der Be
rufung nicht gewahrt worden ist. Die Verwerfung er
folgt. durch. Beschluß ohn-e .vorherige münd.liehe Ver„ .. 
handlun:g.· 

§ 35f 
(1) Ist die Berufong zulässdg, so ist über sie nach 

erneuter Hauptverhandlung zu entscheiden. 
(2) Der Disziplinarhof kann die Berufung als unbe

gründet zurückweisen oder unter Abänderung der an
gefochtenen Entscheidung auf Freis.pvuch oder ander
weitige Bestrafung erkennen. Eine Zurückverweisung 
an die Disz-iplinarkammer zur erneuten Verhandlung 
und Entscheidung ist nicht zulässig. 

(3) Der Disziplinarhof darf die angefochtene Ent
scheidung nicht zu Ungunsten des Beschuldigten ab
ändern, wenn nur rdieser Berufun.g eingelegt hat. 

§ 35g 
Im übrigen finden für das Verfahren des Dis,zipli

narhofes die Bestimmungen ·der §§ 23 bis 35 sinnge
mäß Anwendun:g. § 31 (2), Satz 3 1gilt mdt der Maß
gabe, daß mindestens fünf Stimmen erforderlich sind. 

6. B e s c h w e r d e 

§ 35h 
In .allen Fällen, in idenen nach diesem Gesetz die 

Beschwerde· zugelassen ist, ist sie binnen einer Not
frist von 1 Woche nach. Zustellung schriftlich heim 
Landeskirchenrat einzureichen. 

§ 35i 
(1) Der Landeskirchenrat legt die Beschwerde_-unter 

Beifügung der Akten unverzüglich dem Vorsitzen:den 
des Disziplinarhofes vor. 

(2) Der Disziplinarhof entscheidet über die Be
schwerde in einer Besetzung mit dem Vorsitz:eniden 
und Je einem geistlichen und nichtgeistlichen Mitglied. 

(3) Die He:r,anziehung der Mitglieder des Diszipli
narhofes erfolgt in der Reihenfolge des Alphabets. 

§ 35k 
Ist die Beschwerde nicht fristgerecht eingelegt, so 

ist sie ohne sachliche Prüfung als unzulässig zu ver
werfen. 

§ 351 
(1) Ist die Beschwe~de zulässig, so ist über sie durch 

einen mit Gründen versehenen schriftlichen Beschluß 
zu entscheiden. 

(2) Beabsichtigt der Disziplinarhof die Beschwerde 
nicht als von vornherein unbegründet z:urückzuweisen, 
so hat er vor der Entschei·dung den Gegner des Be
schwerdeführers zu hören. Schriftliche SteHungnahme 
genügt. Wird mündliche Verham;Uung öder ein.e Be
weisaufnahme angeordrt-et, so sind hierzu alle Betei
ligten zu laden. 



.. (3) Hat allein der Beschuldigte Beschwerde einge
legt, so darf .die angefochtene Entscheidung nicht zu 
seinen Ungunsten abgeändert werden. 

(4) Die Entscheidung ist ·den Beteiligten zuzustellen. 

7. Anwendu·ng der B,estimmungen 
der Strafprozeßordnung 

§ 36 

(1) Soweit sich nicht aus diesem Gesetz Abweichun
gen ergeben, finden die Vorschriften der Strafprozeß
ordnung über das Verfahren in den zur Zuständigkeit 
der Landgerichte gehörenden Strafsachen auf das Dis
ziplinarverfahren entsprechende Anwendung. 

(2) Ein wegen Besorgnis der Befangenheit abge
lehntes Mitglied der Disziplinargerichte ist von der 
Mitwirkung bei der Entschei.dung über ·das Ableh
nun·gsgesuch nicht ausgeschlossen. 

(3) Zeugen und Sachverständige dürfen nicht ver
eidigt werden. 

§ 36a 
Die Entscheidungen . und Beschlüss·e des Diszipli

narhofes sind unanfechtbar. 

8. W i e d e r e i n s e t z u n g 

in den vorigen Stand 

§ 36b 
(1) Gegen die Versäumung einer Notfrist findet die 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stan·d st.att, wenn 
der Antragsteller durch Naturereignisse oder andere 
unabwendbare Zufäl:le an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. 

(2) Für das Verfahren sind die Vorschriften der 
§§ 44 - 49 St.P.O. sinngemäß anzuwenden. 

9. W i e d e r a u f n a h m e de s V e r fahr e n s 

§ 37 

(l} Ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren 
kann unter den im 4. Buch der Strafprozeßol'tdnung 
aufgeführten Voraussetzungen wiederaufgenommen 
wer.den. 

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfah
rens ist schriftlich bei dem Vorsitzenden der Diszi
plinarkam~~r zu stellen. 

(3) Ober die Zulässigkeit des Antrages entscheidet 
die Disziplinarkammer ohne mündliche Verhandlung. 
Diese Entscheidung kann. mit der Beschwerde an den 
Disziplinarhof angefochten werden. · 

§ 38 
(1) Wird der Antrag für zulässig er.achtet, so beauf

tragt der Vorsitzende .der Disziplinarkammer ein Mit
glied .mit der Erhebung der erfoiiderlichen Beweis.e. 
Nach dem Schlusse .der Beweisaufnahme :beschließt 
die Disziplinarkammer ohne mündliche Verhandlung 
darüber; ob· der An~rag auf Wiederaufnahme begrün-
det ist. · 

(2) D~r .Antrag ~ird als unbegrünidä zurückgewie~ 
sen, wenn die aufgestellten Behauptungen nach dem 
Ermessen de.r Disziplinarkammer ·durch die erhobenen 
Beweise . kein.e . ~usreichen.de Bestätigung gefundert 
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haben. Andernfalls ordnet die Disziplinarkammer .die 
Wiederaufnahme des Verfahrens und die Erneuerung 
der mündlichen Verhandlung an. 

(3) Gegen die Zurückweisung des Antrages istdie 
Beschwerde an den Disziplinarhof zulässig. 

10. A u s s c h e i d e n d e s B e s c h u 1 d i g t e n 
aus dem Amte vor Beendigung 

des Disziplinarverfahrens 

§ 39 
Scheidlt ein Geistlicher, gegen den das förmliche 

Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, vor Be
endigung dieses Verfahrens aus dem Dienste der 
Kirche aus, ohne auf den Titel, die Anstellungsfähig
keit, die Befähigung zur Vornahme geistlicher Amts
handlungen 1und auf Dienst- und Ruhegehalt freiwillig 
zu verzichten, so ist in Fortsetzung dieses Verfahrens 
darüb~r zu entscheiden, ob ihm diese Rechte zu ent
ziehen sJn•q. Dasselbe gilt entsprechend für G.eistliche 
ohne, Kirchenamt. Die Disziplinargerichte. können in 
diesem Falle dem Beschuldigten die Kosten des Ver
fahrens ganz oder teilweise auferlegen,, auch wenn er 
die vorstehend bezeichneten Rechte dem Beschuldig
ten beläßt. Erfolgt dagegen das Ausscheiden des 
Geistlichen vor Beendigung des Disziplinarverfahrens 
unter freiwilligem Verzicht a.wf die vorbezeichneten 
Rechte, so kann ·das Verfahren ·eingestellt werden. 
Die Kosten des eingestellten Verfahrens fallen dem 
Beschuldigten zur Last. 

11. K o s t e n , V o 11 s t r ·e c k :u n g , L a d u n ·g 

§ 40 
Für das Disziplinarverfahren werden weder Ge:büh

ren noch Stempel, sondern nur bare huslageh in An
satz gebracht. Wird der Beschuldigte in Strafe genom
men, so wird ;er zum Ersatze der Auslagen oder ·eines 
Teils davon verurteilt. 

§ 41 
Die Vollstreckung der erkannten Strafe steht dem 

Landeskirchenrate zu, .dem die Akten zu übersenden 
sind. 

§ 42 
(1) Die Ladungen und Zustellungen erfolgen in 

den durch die Zivilprozeßordnung vorgeschriebenen 
Formen. 

(2) Hat der Beschuldigte seinen Wohnsitz verlas
sen, ohne daß seine vorgesetzte Behörde Kenntnis 
von seinem Aufenthalt hat, so erfolgt die Ladung und 
ZusteUung in der letzten Wohnung des Beschuldigten. 

(3) Die Zustel1ung von Verfügungen1 Beschlüssen 
oder Urteilen an den Vertreter der Anklage erfolgt in 
der Regel durch Vorlegung .der Urschrift. 

Abschnitt III 
Vorläufige Amtsenthebung 

§'43. 
Der Landeskirchenrat kann einen Geistlichen vor

läufig des Amfes. ~nthehen,„ wenn ein förmliches Dis
ziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet wird oder ein
geleitet worden ist. 
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§ 44 

(1) Der Landeskirchenr.at ·kann gleichzeitig mit der 
vorläufigen Amtsenthebung oder später anordnen, 
(faß dem Geistlichen ein Teil. seiner jeweiligen Dienst
bezüge, höchstens aber die Hälfte, eill!hehalten wird, 
wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich a.uf Ent
fernung aus dem Amte erkannt weriden wird. 

(2) Bei Geistlichen im Warte- o-der Ruhestand 
kann angeordnet werden, daß bis zu 1/a ·des Warte
geldes oder Ruhegehaltes einbehalten wird, wenn vor
aussichtlich auf Dienstentlassnug oder bei Geistlichen 
im Ruhestand auf Aberkennung ·des · Ruhegehaltes 
erkannt werden wird. 

(3) Die Verfügungen des Landeskirchenrates nach 
den §§ 4J. und 44, Abs. 1 und 2, sind dem Geistlichen 
zuzustellen. 

§ 44a 

· Gegen ·die Einbehaltungsverfügung nach § 44 steht 
dem Geistlichen die Beschwerde an den Disziplinar- · 
hof zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. 

§ 45 

Der Landeskirchenrat kann die Maßnahmen nach 
den §§ 43 und 44 jederzeit wieder aufheben. Sie sind 
mit. dem rechtskräftigen A:bschluß ·des Verfahrens be
endet. 

§ 46 
(1) Die nach § 44 einbehaltenen Beträge verfallen, 

wenn rechtskräftig· auf Entfernung ·aus dem Amte 
oder auf Aberkennung ·des Ruhegehaltes erkannt 
wird, oder wenn das Verfahren eingestellt ·wird, weil 
ein Umstand eingetreten ist, ·der den Wegfall aller 
Dienstbezüge ohnehin zur Folge hat. Das gilt nicht 
für den Fall, wenn der Beschuldigte vor dem rechts
kräftigen .A'.bschluß des Verfahrens stirbt. 

(2) Abs. 1 gilt auch, wenn die Disziplinargerichte 
von § 6, Abs. 2 Gebrauch machen. 

(3) Wenn die einbehaltenen Beträge nicht nach
Absatz 1 verfallen, sind sie nachzuzahlen, sobald .das 
Verfahren rechtskräftig aibgeschlosse'i:i oder eingestellt 
ist. Die Kosten des Disziplinarverfahrens, die der 
Geistliche nach § 40 zu tragen hat, können davon ab
gezogen werden. 

§ 47 

(1) Wenn Gefahr im Verzuge ist, kann der Landes
kirchenrat die Ausübung ·der Amtsverrichtungen 
einem Geistlichen vorläufig untersagen. 

. k 
(2) Die Untersagung hat eine Kürzung d'es Dienst-

einkommens nicht zur Folge. 

Artikel 2 

Der Landeskirchenrat wird ermächtigt, das Gesetz 
in vollst~ndiger Form neu zu veröffentlichen und da
bei redaktionelle Änderungen vorzunehm_en. · 

H am b ur g, den 20. Februar 1958 

(200) 

Der Landeskirchenrat 
In Vertretung des Vizepräsidenten 

Kr e y e 

2. GeiSetz zur .Änderung des Kirchlichen Gesetzes 
. betreffend die Dienststrafordnung bei Amtsvergehen 
von nichtgeistlichen Beamten der Evangelisch-luthe-

. rischen Kirche im Hamburgischen Staate vom 21. 
Februar 1927 (GVM 1927, S. 7) und der Änderungs
gesetze zu diesem Gesetz vom 3. Februar 1949 (GVM 
1949, S. 1) und vom 28. März 1957 (GVM 1957, S. 9). 

Artikel 1 
Das Kirchliche Gesetz betr. ·die Dienststrafor.dnung 

bei Amtsvergehen vo.n nichtgeistlichen Beamten. der 
Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate vom 21. 
Februar 1927 mit den Anderungsgesetzen zu diesem 
Gesetz vom 3. Februar 1949 und vom 28. März 1957 
wird wie folgt geändert: 

L Im Abschnitt I erhält § 9 folgende Fassung: 

§ 9 
(1) Der Beamte kann in jeder Lage des Verfahrens, 

sowohl im.Verfahren bei leichteren Amtsvergehen als 
auch im förmlichen Dienststrafverfahren, einen bei 
den Gerichten der Bundesrepublik zugelassenen 
Rechtsanwalt als Verteidiger hinzuziehen. Bei leichte
ren Amtsvergehen kann der Dienstvorgesetzte auch 
ein,e andere geeignete Persönlichkeit als Verteidiger 
zulassen. Der Verteidiger muß Mitglied der Evange
lisch-lutherischen Kirche sein. 

(2) Dem Verteidiger ist in jeder Lage des Verfahrens 
die Akteneinsicht gestattet. Das Verfahren darf da~ 
durch nicht aufgehalten werden. 

II. Die Abschnitte II und III werden in ihrer bishe
rigen Fassung aufgehoben und durch folgende Fas
sung ersetzt: 

Abschnitt II 
Dienststrafverfahren 

1. Verfahren in dem Falle eines 
leichteren Amtsvergehens 

§ 12 
(1) Warnung, Verweis und Geldstrafe können als 

Dienststrafen von dem Dienstvorgesetzten des Beam
. ten verhängt wer.den. 

(2) Wer Dienstvorgesetzter ist, ergibt ider § 56, Abs. 
4 der Verfassung der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamburgischen Staate vom 30. Mai 1923. 

(3) Für die in den endgültigen oder einstweiligen 
Ruhestand versetzten Beamten gilt als Dienstvorge
setzter der Präsident des Landeskirchenrats. 

§ 13 
(1) Erhält der Dienstvorgesetzte von dem Ver

dachte des Amtsvergehens eines seiner unmittelbaren 
Dienstaufsicht unterstellten Beamten Kenntnis oder 
beantragt ·der Beamte die Einleitung eines Dienst-. 
strafverfahrens gegen sich selbst, so ·hat der Dienst"' 
vorgesetzte Ermittlun.gen über .den Sachverhalt einzu ... 
leiten. Diese Ermittlungen · sind aktenkundig zu 
machen und soweit auszudehnen, ·daß geklärt ist, ob 
ein zur Bestrafung geeignetes Amtsvergehen vorliegt 
und ob es mit einer Strafe gesühnt erscheint, die <ler 
Dienstvorgesetzte selbst verhängen kann. 

(2) In Fällen, wo ·der Dienstvorgesetzte von vorn
herein den Eindruck gewinnt, daß es sich um ein 



schwereres Amtsvergehen handelt, kann er, ohne wei
tere Ermittlungen anzustellen und ohne ein Gutachten 
einzuziehen, die Akten sofort mit dnem Anschreiben, 
in dem er seine Gründe darlegt, .an den Landeskiirchen-
rat abgeben. · 

§ 14 
(1) Mit der Vornahme der Ermittlungen hat der 

Präsident des Landeskirchenrats als Dienstvorge
setzter des Beamten einen juristischen· Beamten .des 
Landeskirchenrats, der Vorsitzende des Kirchenvor
standes ein oder mehrere Mitglieder des Kirchenvor
standes· zu beauftragen. 

(2) Verfügt der Kirchenvorstand nicht Über ein in 
der Durchführung von Ermittlungen erfahrenes Mit
glied, so kann der Kirchenvorstand beim Landes
kirchenrat beantragen, daß die Ermittlungen durch 
einen juristischen Beamten des Landeskirchenrats 
durchgeführt werden. · · 

§ 15 
(1) Der Beamte ist über das ihm zur Last gelegte 

Amtsvergehen, und zwar tunlichst vor der Verneh
mung von Zeugen und Sa_chverständigen zu hören 
und zu befragen, ob er auf die Beschuldigung erwi
dern wolle. Die Anhörung soll dem Be_aniten Gele
genheit geben zur Beseitigung der gegen ihn vorlie
genden V er.dachtsgründe· und zur Geltendmachung 
der zu seine.n Gunsten sprechenden Tatsachen. 

(2) Zur Anhörung des Beamten genügt in allen 
Fällen seine schriftliche Äußerung. Beantragt der 
Beamte mündliche Vernehmung, so ist über diese eine 
Niederschrift aufzunehmen, die dem Beamten zur An
kennung -durch Unterschrift vorzuleg.en -ist. 

(3) · Wird die Unterschrift nicht geleistet, so muß 
die Niederschrift ergehen, daß diese dem Beamten 
zur Unterschrift vorgelegt und weshalb die Unter
schrift unter.blieben ist. 

(4) Nach Abschluß der Ermittlungen ist der Beamte 
nochmals über ihr Ergebnis zu hören. 

§ 16 
Die mit der Ermittlung beauftragten Personen 

haben ein Gutachten über das Ergebnis ihrer Ermitt
lungen und die etwa zu verhängende Strafe unauf
gefordert -den Akten beizufügen, wenn sie diese an 
den Dienstvorgesetzten nach Abschluß der Ermitt
lungen zurückgeben. 

§ 17 
(1) Kommt ·der Dienstvorgesetzte auf Grund: der 

Ernnittlungen und des Gutachtens (§ 16) zu der Ober
zeugung, .daß kein Amtsvergehen vorliegt, oder daß 
das erwiesene Amtsvergehen so bedeutungslos er
scheint, daß bei Berücksichtigung des gesamten Ver
haltens des Beamten die Verhängung einer Dienst
strafe nicht oder nicht mehr angebracht erscheint, so 
hat er das Verfahren durch Vermerk in den Akten 
einzustellen. 

(2) Stellt der Dienstvorgesetzte ein zur Bestrafung 
geeignetes Amtsvergehen fest, so hat er entweder 
selbst eine seiner Zuständigkeit entsprechende Strafe 
(§· 12, § 4, ~bs. 2) festzusetzen oder wenn er der An
sicht ist, daß das Vergehen mit einer von ihm selbst 
verfügten Strafe nicht hinreichend geahndet werden 
kann, die Einleitung . des förmlichen Dienststrafver
fahrens zu beantragen. 
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(3) Zu ·diesem Zweck hat er die Akten mit einem 
Anschreiben, in <lern er seine Gründe darlegt, dem 
Landeskirchenrat zu übersenden. 

§ 18 
(1) Jeder Beschluß des Dienstvorgesetzten, der das 

Verfahren einstellt (§ 17, Aibs. 1), oder eine Strafe 
gegen den Beamten festsetzt (§ 17, Abs. 2), muß in 
einer mit Gründen versehenen Ausfe(tigung . dem Be
am teri zugestellt wei.iden (§ 22). 

(2) Eine Abschrift des Beschlusses mit den Grün
den ist gleichzeitig der Dienststelle, deren Vorsitzen
der der Dienstvorgesetzte ist, und. ·dem Landes
kirchenrat zuzustellen. 

§ 18a 
. (1) Der Landeskirchenrat kann eine von dem 

Dienstvorgesetzten erlassene Disziplinarverfügung 
(§ 12, Abs. 1) innerhalb eines Monats nach Zustellung 
aufheben und die Sache ari den Disziplinarausschuß 
des Landeskirche1irats (Disziplinarausschuß) weiter
leiten. Dieser· kann in der Sache selbst anders ent
scheiden, das förmliche Dienststrafverfahren einleiten 
o~(er die Sache an den Dienstvorgesetzten zur erneu
teri. Behandlung zurückverweisen. 

(2) Hat auch ·der Beamte gegen die Disziplinar
verfügung Beschwer.de eingelegt, so wird nur der 
Rechtsweg des Abs. 1 verfolgt. 

§ 19 
(1) Gegen die Verhängung einer Strafe -durch den 

Dienstvorgesetzten. oder den Diszipliriara·µsschuß 
wegen Amtsvergehens steht .dem Beamten das Recht 
der Beschwerde an den Dienststrafhof zu. Die Be
schwerdeschrift ist innerhalb eines Monats, dessen 
Lauf mit dem .Tage nach 'de:r Zustellung der Strafver
fügung :beginnt, .beim Landeskirchenrat. ein.zureichen. 

(2) Ist der letzte Tag der Beschwerdefrist ·ein Sonn
tag oder Feiertag, so läuft die Beschweiidefrist mit 
dem nächsten Werktage ab. 

§ 20 
(1) Erachtet der Dienststrafhof die bisherigen Er..; 

mittlungen nicht für ausreichend, so steHt er selbst 
weitere Ermittlungen an. 

(2) über die Beschwerde des Beamten entscheidet 
der Dienststrafhofin nicht öffentlicher Sitzung durch 
einen mit Gründen versehenen Beschluß .. Zu der Ver
handlung ist der Beamte zu laden. Inwieweit Zeugen 
zu laden sind, bestimmt der Dienststrafhof. Die ver
hängte Strafe -darf in der Bes~hwerdefostanz nicht 
verschärft werden. Der Beschluß des Dienststrafhofes 
ist · ·dem Beschwevdeführer zuzustellen und dem 
Dienstvorgesetzten in Abschrift mitzuteilen. 

§ 21 
(1) Die Vollstreckbarkeit eines Strafbeschlusses hat 

seine Rechtskraft zur Vorauss.etzung. 
(2) Die Rechtskraft eines Strafbeschlusses des 

Dienstvorgesetzten tritt mit dem AblaiUf der Beschwer
defrist ein, wenn der Beamte keine Beschwerde ein
legt. 

(3) Der Beschluß des Dienststrafhofes; durch den 
eine Beschwerde erledigt wivd, wird mif Ablauf des 
Tages rechtskräftig, an deJ;U er .dem Beamten zuge
stellt wird. 
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(4)Warnung oder Verweis erteilt der Dienstvorge
setzte mündlich nach Rechtskraft des. StraJfiheschlusses; 
ist dies nicht ausfühl'har, so gelten Warnung und Ver
weis mit dem Eintritt der Rechtskraft des Strafbe
schlusses als erteilt. 

(5) Eine Geldstrafe wird na.ch Eintritt ·der Rechts
kraft des Strafbeschlusses im Verwaltungswege voll
streckt, soweit tunlich durch Einbehaltung vom Ge
halt. Die Vollstreckungsbehörde ist der Landes
kirchenrat. 

§ 22 
(1) Der Einstellungsheschluß und der Strafbe

sch1uß des Dienstvorgesetzten sowie .der .Beschluß 
des Dienststrafhofes auf eine erhobene Beschwerde 
sind dem Beamten mittels eingeschriebenen Briefes 
mit Rückschein zuz11stellen. Die persönliche Aushän
digung des Beschlusses .durch .den Dienstvorgesetzten 
oder durch einen von ihm beauftragten dem Beamten 
übergeordneten andern Beamten oder Geistlichen er
setzt die Zustellung, sofern sie in den Akten nach 
Ort und Zeit vermerkt wir.d. 

(2) Die im § 15 vorgeschriebene Aufforderung an 
. den Beamten, sich über die Beschuldigung zu äußern, 
ist ihm mittels eingeschriebenen ·Briefes zuzustellen. 

(3) Ladungen des Beamten, ·der Zeugen und Sach- · 
verständigen zur mündlichen Vernehmung haben 
mündlich oder mittels einfachen Briefes zu erfolgen. 
Leistet .der Geladene solcher Aufforderung, zur Ver
nehmung zu erscheinen, keine Folge, so ist er z.u 
einem neuen Termin· mittels eingeschriebenen Briefes 
zu laden. Auf dem Postschein ist lmrz der Inhalt des 
eingeschriebenen Briefes zu vermerken. Der Rück
schein und der Postschein sind zu den Akten zu 

·nehmen. 
(4) Hat der Beamte· seinen Wohnsitz verlassen, 

ohne daß seine vorgesetzte Dienststelle Kenntnis von 
seinem Aufenthalt hat, so erfolgt ·die Ladung und Zu
stellung in .der letzten Wohnung des Beamten. Der 
Rückbrief ist zu den Akten zu nehmen. 

ob ·das Verfahren einzustellen ist, weil ein Amtsver
gehen nicht vorliegt oder das erwiesene Amtsvergehen 
so he.deutungslos erscheint, daß bei Berücksichtigung 
des ·gesamten Verhaltens des Beamten die Verfügung 
einer Dienststrafe nicht oder nicht mehr an.gebracht 
ist oder ob der Beamte wegen leichteren Amtsver
gehens mit einer milderen Strafe als Dienstentlassung 
zu. bestrafen ist. Im letzten Falle kann der Landes
kirchenrat ·die Strafe selbst festsetzep. 

(4) §§ 19 bis 21 dieses Gesetzes finden sinngemäß 
Anwendung. 

§ 24 

(1) Das förm:liche Dienststrafverfahren besteht aus 
einer schriftlichen Voruntersuchung und einer münd
lichen Hauptverhandlung vor der Dienststrafkammer. 

{2) Für ·die Dauer des Dienststrafverfahrens wird 
ein Vertreter .der Anklage und ein Untersuchungs
führer vom Präsidenten ·des Landeskirchenrats be
stellt. Beide müssen der Evangelisch-lutherischen 
Kirche im Hamburgischen Staate angehören. 

§ 25 

(1) Die Dienststrafkammer besteht aus: 

a) Dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Rich
teramt besitzen muß, 

b) einem geistlichen und 2 nichtgeistlichen Mitglie
dern der Synode, von .denen eins nicht im öffent
lichen Dienst stehen soll, 

c) einem Beamten der Evang.-luth. Kirche im Ham
burgischen Staate. 

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 a und. b sowie 
deren Vertreter sind von ·der Synode zu wählen. Sie 
sollen .drei verschiedenen Kir~hspielen angehören und. 
dürfen nicht Mitglieder ·des Landeskirchenrats sein. 
Das Beamtenmitglied und zwei Ersatzleute wer-den 
von der Synode aus einer Vorschlagsliste gewählt, 
die von ·der Mitarbeitervertretung der Evangelisch
lutherischen Kirche im Ham:biurgischen Staate aufge-. 
stellt wird. Die Liste muß 5 Namen von nichtgeist
lichen Beamten enthalten. 

2. F ö r m 1 i c h •e s D 1 e n s t s t r a f v e r f a h r e n 

A. Allgemeine Bestimmu,ngen 
>W"· · (3) Gehört ein Mitglied der Dienststrafkammer dem 

§ 23 
(1) Auf die Strafe der Dienstentlassung (§ 4, § 6) 

darf nur auf Grund eines förmlichen Dienststrafver
fahrens gegen einen Beamten erkannt werden. 

(2) Hat„der Dienstvorgesetzte des Beamten die Er
mittlungen dem Landeskirchenrate übersandt mit dem 
Antrage, gegen den Beamten die Einleitung des förm
lichen Dienststrafverfahrens zu veranlassen (§ 17, 
Abs. 3), so hat der Landeskirchenrat durch seinen 
Disziplinarausschuß (§ 19a Disziplinargesetz für 
Geistliche) zunächst zu prüfen, ob die ermittelten Tat
sachen hinreichend .den Verdacht eines schweren 
Amtsvergehens, ergeben. Hat der Disziplinarausschuß 
in 'dieser .Richtung Bedenken, so hat er sich mit dem 
Dienstvorgesetzten in Beziehung zu setzen zwecks 
Aufklärung der zweifelhaften P.unkte. Der Dienst
vorgesetzte kann daraufhin seinen Antrag auf Ein
leitung des förmlichen Dienststrafverfahrens zurück
ziehen und in der Dienststrafsache selbst entscheiden. 

(3) Beharrt der Dienstvorgesetzte bei seinem An
trage, so hat der Landeskirchenrat zu entscheiden, ob 
das förmliche Dienststrafverfahren einzuleiten oder 

Kirchenvorstand ·der Gemeinde oder dem Beamten
körper an, gegen deren Beamten sich das fönmliche 
Dienststrafverfahren richtet, so hat an seiner Stelle 
der Vertreter einzutreten. 

(4) Das gleiche gilt, wenn ein Mitglied der Dienst
strafkammer mit dem Beamten bis zum ·dritten Grade 
verwandt oder verschwägert ist. 

B. Voruntersuchung 

§ 26 

(1) In der Voruntersuchung wird ·der Beamte unter 
Mitteilung der Anschuldigungspunkte vorgeladen 
und, wenn er erscheint, gehört. 

§ 15 dieses Gesetzes gilt auch für die Vorunter
suchung. 

(2) Es werden die Zeugen und Sachverständigen 
vernommen und ·die zur Aufklärung der Sache die
nenden sonstigen Beweise erhoben. 

(3) Bezüglich der ßef.ugnis des Vertreters der An
klage und des· Verteidigers zur Akteneinskht findet 
§ 9, Aibs. 2 Anwendung. 



(4) über alle Untersuchungshand1ungen ist unter 
Hinzuziehung eines zur Verschwiegenheit verpflich
teten evangelisch-lutherischen Beamten als Schrift
führer ·eine Niederschrift aufzunehmen. Den vernom
menen Personen ist ihre Aussage unmittelbar nach 
Fertigstellung ·der Niederschrift vorzulesen, um ihnen 
Gelegenheit zur Berichtigung und Ergän.zung zu ·ge
ben. Die Niederchrift muß ausweisen, daß. dies ge
schehen ist. 

§ 27 
(1) Erachtet der Untersuchungsführer den Zweck der 

Voruntersuchung für erreicht, so schließt ·er sie. 
(2) Beantragt der Vertreter der Anklage · eine Er· 

gänzung .der Voruntersuchung, so hat der U ntersu
chungsführer, wenn er dem Antrage nicht stattgeben 
will, die Entschetdung ·des Disziplinarausschusses ein
zuholen. 

(3) Nach Schluß der Voruntersuchung ist dem Be
amten Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist von 
mindestens zwei Wochen sich zu dem Ergebnis der 
Voruntersuchung zu äußern und etwaige Anträge auf 

i> : Ergänzung der Vorunters:uchung zu stellen. Zu .diesem 
1'! Zweck ist dem Beamten und seinem Verteidiger auf 

Antrag ·die Akteneinsicht zu gestatten. 
(4) Nach Ablauf .dieser Frist sind die Akten mit 

den etwaigen Äußerungen des Beamten und seines 
Verteidigers dem Vertreter der Anklage zuzustellen, 
worauf ·dieser sie mit seinen Anträgen gegebenenfalls 
unter Beifügung einer Anklageschrift dem Landes
kirchenrat zu übersenden hat. 

C. E r ö ff n u n g d e s H au p t v e r f a h r. e n s 
oder Einstellung 

des Dienststrafverfahrens 

§ 28 
(1) Beschließt der Disziplinarausschuß, dem die 

Akteri vom Landeskirchenrate zu übermitteln sind, 
ge·gen den Beamten das Hauptverfahren zu eröff~en, 
so ist in diesem Beschluß das Amtsvergehen genau zu 
bezeichnen, über ·das eine Ha.uptverhandlung statt
finden soll. Eine Beschwerde geg.en diesen Beschluß 
ist nicht zulässig. 

(2) Ergibt der Inhalt der Untersuchungsakten, im 
ZusamD;lenhang mit den Äußerungen .des Beamten, 
daß kein Amtsvergehen vorliegt, oder daß das erwie
sene Amtsvergehen so bedeutungslos erscheint, daß 
bei Berücksichtigung :des gesamten Verhaltens des 
Beamten die Verhängung ··einer Dienststrafe nicht 
oder nicht mehr angebracht erscheint, so ,stellt der 
Disziplinarausschuß o4ne · mündliche Verhandlung 
das Verfahren durch einen mit Gründen versehenen 
Besch1uß. .ein. . 

(3) Der Beschluß ist dem Beamtentµnd dem Landes
kirchenr.at zuzustellen. Eine ·Abschrift ist ·dem Dierist· 
vorg.esetzten zu übersenden. 

(4) Gegen den Beschluß kann ·der Landeskirchenrat 
Beschwer.de beim Dienststrafhof einlegen. 

D. Hauptverhandlung 

§ 29 
Nach Eröffnung des Haiwptverfahrens wird ,der 

Beamte unter Übersendung einer Abschrift der An
klageschrift und des Eröffniungsibeschlusses sowie un
ter Hinweis auf die Bestimmungen 1des § 9 und des 
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§ 30 zu einer Sitzun·g der Dienststrafkammer zur 
Hauptverhandlung vorgeladen. Der Vertreter der· 
Anklage ist zu .dieser Sitzung hinzuzuziehen. 

§ 30 
Die Hauptverhandlung findet auch ohne Anwesen· 

heit des . Beamten statt, wenn dieser ordnungsmäßig 
(§ 37) geladen ist. Der Beamte kann sich, wenn er 
nicht erscheint, ·durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
versehenen, .den Anforderungen des § 9 genüg_en:den 
Verteidiger vertreten lassen. Der Dienststrafkammer 
steht· es jedoch jederzeit frei, das persönliche Er;Schei
nen des Beamten unter der Verwarnung anzuordnen, 
daß bei seinem Ausbleiben ein Vertreter nicht zuge
lassen wird. 

§ 31 
A:uf die Vorbereitung und den Verliauf der Haupt

verhandlung sowie auf die Unzulässigkeit eines neuen 
Dienststratverfahrens nach erfolgter Freisprechung. 
und .auf di·e Rechtsmittel, die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand und auf die Wiederaufnahme des 
Verfahrens sinid ·die '§§ 26-38 des Kirchlichen Ge
setzes betreffend das Disziplinarverfahren bei Amts
vergehen von Geistlichen der Ev.angelisch-lutherischen 
Kirche im Hamburgischen Staate vom 31. Dez·ember 
1923 in .der Fassung vom 20. Februar 1958 anzu
wenden, soweit nicht dieses Gesetz .ausdrücklich Ab
Wßifhungen enthält. 

E. R e c :h t s m i t t e 1 

§ 32a · 

(1) Ge.gen ·die Entscheidungen der DienststrC!fkam
mer ist die Berufung zulässig. Gegen Beschlüsse der 
Dienststrafkammer und ides Disziplinarausischusses 
ist die Beschwerde in den in diesem Gesetz. vorgese
henen Fällen gegeben. 

(2) Das Beschwerdeverfahren nach den · §§ 19 und 
20 dieses Gesetzes bleibt von den Bestimmungen der 
Absätze 1 und 2 unberührt. 

§ 32b 

über die Berufungen und Beschwerden entscheidet 
der Dienststrafhof; 

§ 32c 

(1) Der Dienststrafhof besteht aus 7 Mitgliedern: 

a) Dem Vorsitzenden, ·der die Befähigun1g zum Rich
teramt besitzen muß, 

b) 2 geistlichen Mitgliedern der Synode, 

c) 2 nichtgeistlichen Mitgliedern. der Synode, von 
denen ·eins nicht im öffentlichen Dienst stehen soll, 

d) 2 Beamten ·der Evangelisch':'liutherischen Kirche im 
Hamiburgischen Staate. 

(2) Die Mitglieder des Dienststrafhnfes mit einer 
gleichen Anziahl von Vertretern werden von· der 
Synode für die Dauer ihrer W.ah1periode gewählt. Die 
Mitglieder und .deren Vertreter dürfen nicht Mitglie
der des Landeskirchenrats sein. Die Beamtenmitglie
der und ihre Ersatzleute werden von der Synode ge
wählt aus ·einer Vorschlagsliste, die von der Mitar~ 
arbeitervertretung der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamhurgischen Staate auf.gestellt wird. Die Liste 
muß. 7 Namen von Beamten enthalten. Im übrigen. 
sind die Absätze (3) und (4) des § 25 anzuwenden. 
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§ 32d zember 1923 in der Fassung vom 20. Februar 1958 
über Beschwerden entscheidet der DienstS:trafhof finden sinngemäß Anwendung. 

in der Besetzung mit dem Vorsitzenden, einem Geist- über die Beschwerde des § 44a entscheidet der 
liehen und einem Beamtenmitglied. Die Beisitzer sind. - Dienststrafhof .. 
in der Reihenfolge .des Alphabets heran·zuziehen. Artikel 2 

F. Ausscheiden des Beamten 
aus dem Amt vor Be~ndigu:ng 

des f ö r m 1 ich e·n Diensts traf verfahren s-

§ 35 
(1) Scheidet der Beamte, gegen den das förmHche 

Dienststrafverfahren: eingeleitet worden ist, vor der 
Beendigung dieses Verfahrens freiwillig aus dem 
Kirchendienste aus, ohne auf die im § 6, Abs. 2 auf
gezählten -Rechte undAnsprüche zu verzichten, so ist 

· in Fortsetzung dieses Verfahrens darüber zu entS_chei
den ob ihm 1diese Rechte und Ans1prüche zu entziehen 
sind. Die Bestimmungen des § 6, Abs. 3 bis 5 finden 
sinngemäß Anwendung. Die Dienststrafgerichte kön
nen in diesem Falle 1dem Beamten die· Kosten des 
Verfahrens g.anz oder teilweise auferlegen, auch wenn 
siie den § 6 Aibs. 3 bis 5 anwenden oder dem Be-amten 
die im § 6, Abs. 2 aufgezählten Rechte und Ansprüche 
ganz oder teilweise belassen. 

(2) Scheidet dagegen der Beamte· vor Beendigung 
des förmlichen Dienststrafverfahrens unter freiwilli
gem Verzicht auf die im § 6, Abs. 2 bezeichneten 
Rechte und Ansprüche aius, so ist das. Verfahren ein
zustellen. Die Kosten des eingestellten Verfahrens 
fallen dem Beamten zur Last. 

G. V o 11 streck un g der Strafen 

§ 36 
(1) Jedes das Verfahren abschließen·~e Urteil der 

Dienststrafgerichte ist dem Beamten zuzustellen. 
(2) Die Vollstreckbarkeit eines Strafurteils hat seine 

Rechtskraft zur Voraussetzung. . 
(3) Warnung oder Verweis erteilt der Vorsitzernde 

des erkenneniden Dienststrafgerichts mündlich nach 
Rechtskraft ·des Strafurteils; ist dies nicht -ausführbar, 
s.o gelten Warnung und Verweis mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Strafurteils als erteilt. 

(4) Die Vollstreckung anderer Strafen, auf die gegen 
den Beamten erkannt -ist,. steht dem Landeskirchenrat 
zu dem zu diesem Zwecke die Akten nach ZusteUung 
de~ Urteils zu übersenden sind. 

H. Z u s t e 11 u n g e n u n d L a d u n g e n 

§ 37 
Zustellungen und Ladungen erfolgen in ··der durch 

§ 42 des Kirchlichen Gesetzes betreffend das Diszi-
-p1inarverfahren bei Amtsvergehen von Geistlichen 
der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamhur
gischen Staate in der Fassung vom 20. Februar 1958 
vorgeschriebenen Form. 

A h s c h n it t III 

Vorläufige Amtsenthebung 

§ 38 
Die Bestimmungen der §§ 43 bis 47 des· Kirchlichen 

Gesetzes betreffend das Disziplinarverfahren bei 
Amtsvergehen von Geistlichen der Evangelisch-luthe
rischen Kirche im Hambur,giischen Staate vom 31. De-

Der Landeskirchenrat wird ermä·ch'ri-gt, das Gesetz 
in vollständiger Form neu zu veröffentlichen und 
dabei redaktionelle Änderungen vorzunehmen. 

H .am b µ r g, den 20. Februar 1958 

(230) 

Der Landeskirchenrat 
In Vertretung 1des Vizepräsidenten 

Krey e 

Ordnung für Hilfsprediger 

1. Einern Vikar, der die 2. Prüfung gemäß den Be
stimmungen der Prüfungsordnung der Evang.
luth. Kirche im Hamburgischen Staate bestanden 
hat, wird, wenn .eine Beschäftigung im hambur
gischen Kirchendienst vorgesehen ist, vom Lan
·deskirchenrat auf Vorschl.ag des, Hauptpastoren
kollegiums ein pfarramtlicher Auftrag erteilt. · 

2. Nach Erteilung des Auftrages wenden dem Vikar 
mit der Ordination die Rechte des geistlichen 
Standes verliehen. Vor der 0l'ldination hat -er die 
Bekenntnischriften (corpus doctrinae ecdesiae 
Hamburgensis) zu unterschreiben. Er wird mit 
der Ordination Hilfsprediger der Hamburgischen 
Landeskirche und führt die Amtsb_ezeichnung 
Pastor. Bei der· Ordination erhält er eine Er
nennungsurkunde, mit deren Aushändigu11g ein 
Amtsverhältnis auf Widerruf begründet wird. 
Ein Anspruch auf ein feste~ Amt ist da;nit nicht 
verbunden. Das Amtsverhältntis auf Widerruf 
entspricht dem Beamten:verhältnis auf Widerruf. 

3. Der Landesbischof hestimmt bei der Erteilung 1des 
Auftrages, von wem der Hilfsprediger die W ei-. 
sungen für seine Tätigkeit erhält. In der Aus
übung der Rechte des geistlichen Starndes ist der 
Hilfsprediger den in einem festen Amt .der Lan

deskirche stehenden Pastoren gleichgestellt. Zu 
deri S-ftzunigen des Kdrchenvörstan1des soll ·er mit 
beratender Stimme hinzugezogen werden. 

4. Die Gesetze un1d Vereinbarungen des Geistlichen 
Ministeriums sind für ihn verbindlkh. 

5. Er hat ill der Gemeinde, der er .zugeteilt ist, das 
Siegelrecht im Rahmen. 1der Siegelordn:ung der 
Hamhurgischen Landeskirche. · · 

6. Er. kann durch ·das Friedhofspfarramt zum Hilfs
dienst auf dem Ohlsdorfer Friedhof herangezo
gen werden .. 

7. Er ist Mitglied des Pfarrkon.ventes se1ines Bezir
kes (s. Richtlinien des Landeshischofts betr. die 
Konvente vom 4. März 1947). 

8. In seiner Amtsführung unid in seinem Wandel 
untersteht er unmittelb_ar der Dienstaufsicht ·des 
Landesbis·chofs. 

9. Nach Anweisung des Landesbischofs hat er an 
Kursen und Rüstzejten teilzunehmen. 

10. Er ·hat jiährlich einen schrHtlichen Bericht über 
seine Tätigkeit an den Landesbischof einzureii<::hen. 

11. Er kann vom Landeskirchenrat jederzeit versetzt 
wel.'lden. 



12. In ein Pfarramt der Hamhurgischen Landeskirche 
kann er erst berufen we11den, 1wenn. ·er ein Jahr in 
einer ihm gemäß Ziffer 3· ·~ugewiesenen oder einer 
anderen, vom Landeskiirchenrat . als ,gl_eichwertig 
anerkannten Tätigkeit gestanden hat. 

13. Nach Ablauf dieses Jahres ist er vel'lPHichtet, sich 
um jede von einer hamburg.ischen Kirchenge
meinde ausgeschriebenen Pfarrstelle zu 'bewerben. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Lan
·desibischofs. Bewerbungen vior Ablauf ·dieses J ah
res sind nicht statthaft. 

14. Dem Hilfsprediger steht im Sommerhalbjahr ein 
Erho1ungsurlaub von 4 Wochen zu. Im übrigen 
gelten sinngemäß .di1e Bestimmungen der Urlaubs
ordnung für Pastoren und Pfarramtshelferinnen 
vom 5. Mai 1955. 

15. Der Hilfsprediger er.hält bis zu seiner Berufung 
in ein Pfarramt das Anfangsgehalt eines Pastors 
einschließlich etwaiger Kinderzulagen. 

16. Eine Amts0wohnung steht ihm nicht zu, doch ist 
der Kirchenvorstand gehalten, für ein Amtszim
mer in der Gemeinrde zu sovgen. Der Landes
kirchenrat kann ihm einen Zuschuß zur Miete 
bewilligen. 

17. Das Amtsverhältnis ·auf '\Viiderruf endet durch 
Berufung in ein Pfarramt oder durch· die 
jederzeit . mögliche Ausübung des Widerrufs 
durch den Lan.deskirchenrat. Der Wi<lerruf muß 
spätestens 3 Monate vor Ablauf des ·vierten Jah
res im Amtsverhältnis auf Widerruf ausge
sprochen wer,den. Die Rechte des geistlichen 
Standes bleiben auch nach dem Widerruf des 
Amtsverhältnisses erhalten. Zur Ausübung dieser 
Rechte im Bereich der Hamburgischen Landes-
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kirche ist die generelle Genehmigung des Landes
bischofs und die ü:bertragung im Einzelfall durch 
den zuständJgen Pastor notwendig. 

18. In Disziplinarfällen gilt für .den Hilfsprediger 
das Kirchliche Gesetz :betr. das Disziplinarverfah
ren bei Amtsvergehen von Geistlichen der Evan
gelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen 
Staate vom 31. 12. 1923 sinngemäß mit der Maß.:. 
gabe, daß das förmliche Verfahren nur im An
schluß an die Ausübung des Widerrufs mit ·dem 
Ziele einer Entscheidung üiber die A!herkennung 
der Rechte . des .geistlichen Standes durchgeführt 
werden kann„ 

19. Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1958 -in Kraft. 
Gleichzeitig treten außer Kraft: 
a. Die Abschnitte 6-11 der Bestimmungen für 

die Hamhurgischen Kandidaten und . Hilfs
prediger vom 14. Mai 1930 (s. GVM 1930, 
S. 17). . 

b. Die Dienstordnungen 1 und II für Hilfs
prediger ·ohne und mit . eigenem Bezirk vom · 
14. Maii · 1930 '(GVM 1930, nach Seite .18). 

c. Die Verordnung betr. die Hilfsprediger voni 
21. Februar 1952 (GVM 1952, S. 15). . 

d. Die Verordnung betr. Hilfskräfte im Fried-
. hofsdienst vom 19. Oktober 1939 (GVM 193-9, 
S. 121) und .die Verovdnung 1betr. Beschäfti
guµg von Hilfskräften im Friedhofsdienst vom 
2~November 1951 (GVM 1952, S. 1). 

Ha m b ur .g, den 9. Januar 1958 

(204) 

Der La·ndeskirchenrat 
In Vertretung des Vizepräsidenten 

Kreye 

II. Von d~r Landessynode 
Beschlüsse aus der Sitzung der Landessynode 

vom.13. Februar 1958 · 

. Die Landessynode hat in ihrer Sitzung am 13. Fe
bruar 1958 die nachstehenden Beschlüsse gefaßt: 

1. Das Gesetz zur Anderung des. Kirchlichen· Ge
setz.es betr. das Disziplinarverfahren bei Amtsver
gehen von Geistlichen· der Evangelisch-luthe·rischen 
Kirche im Hamburgischen Staate vom 31. Dezem
ber 1923 und des Anderungsgesetzes zu diesem 
Gesetz vom 4. Juli 1946 wurde beschlossen. (Siehe 
unter 1.) 

2. Das Gesetz zur Anderung des Kirchlichen Ge-
setzes betr. ·die Dienststrafordnung. bei Amtsver-

vom 21. Februar 1927 un°d der Änderungsgesetze 
zu diesem Gesetz vom 3-. Februar 1949 und vom 
28. März 1957 wurde b~schlossen. (Sie.he unter 1.) 

3. Die Aibrechnungen der Kirchenhauptkasse für ·die 
Rechnungsjahre 1954 und 1955 wurden· g.enehmigt. 

4. Für den Aufbau der Wichernschule wurde dem 
Rauhen Hause ein weiteres Darlehen · von. DM 
580 000,- zur Verfügung gestellt. 

H am b ur g , den 20. Februar 1958. 

Der Landeskirchenrat 

gehen von nichtgeistlichen Beamten der Evange
lisch-lutherischen Kirche l.m Hamburgischen Staate (1520) 

In Vertretung des Vizepräsidenten 
Kreye 

III. Verwaltungsanordnungen 
1. Formblätter für die Kirchenbuchführung · .Alle Formiblätter mit Ausnahme der nur· im Ar-

. (Bereits .durch Rundschreiben mitgeteilt) beitsg~ng der Kirchensteuer.aibteilting verwendieten 
Muster 

·- Seite 15-42 der Anweisung für die Kirehenbuch:... 
führ:ung in den Gemeinden der Evangelisch„hithe
rischen Kirche im Hamhurgischen Staate -

L: 
M: 

Bescheinigung ·des Übertritts 

übertrittsmitteilung 

·. 
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0: Bescheinigung des Wiedereintritts 
P: Wiedereintrittsmeldung 

stehen .in .de.r Kanzlei des Landeskirchenrats zur Ver
fügung. 

Das Formblatt 
F: Kirchlicher Ausweis 

bleibt unverändert. 

Die. Formblätter 
Al/A2: Auszug aus der Geburtsurkunde/Anga-

:ben zur Taufe 
G: Auszug aus Geburts- und Taufbuch 
H: Auszug aus dem Tr.auibuch 
J: Auszug .aus dem Sterbebuch 
Q: Mitteilung über Erwachsenentaufe 
R: Mitteilung über Erwachsenerukonfir

mation 
Zl: Zeugenerklärung ·der Eltern 
Z2: Zeugenerklärung 

sind bis zum Neudruck weiter zu verwenden. Erst 
dann werden die in dem betreffenden Muster der An
weisung vorgenommenen Abänderungen in Format 
bzw. Text berücksichtigt. 

Die For~iblätter 
K: ühertri tt 
N: Wiederaufnahme 

sind inzwischen erneuert worden. Damit sind die auf 
den Seiten 27/28 und 31/32 .abgedruckten Muster über-

Das .alte Formblatt 
E: Bestattungsmitteilung 

ist nicht mehr zu benutzen. 

Hamburg, den 18. Februar 1958. 

(320) 

Der Landeskirchenrat 
. In Vertretung des Vizepräsidenten 

Kreye 

2. F a~hleerung der Gemeinden und Ämter 
beim Landeskirchenrat 

In gegebener Veranlassung wird nochmals in Er
inn·erung gebracht, daß die Gemeinden und Amter · 
an jedem Dienstag und Freitag in der Zeit von 8-16 
Uhr ihre Fächer heim Lan·deskirchen.amt zu leeren 
haben. Die· Innehaltung dieser Bestimmung ist zur Er
sparung von Porto- und Fernsprechgebühren drin
gend erforderlich, außerdem soll dadurch eine. schnelle 
Benachrichtigung der betreffenden Stellen sicherge- ] 
stellt werden. 

H a m b ur g , 20. Februar 1958. 

Der Landeskirchenrat 
In Vertretung des Vizepräsidenten 

Kreye 
holt. · (2014) 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 
1. Konfirmationstermine 1958 

(Bereits den Geistlichen durch Rundschreiben mit-
geteilt) . , 

Für di·e Konfirmation 1958 werden die Sonntage 
Okuli (9. Marz),· Lätare (16. März) und Judica (23. 
März) festgesetzt. 

Ha .m b ur g, ·den 6. Januar 1958 

(312) 

Der Landesbischof 
D. Herntrich 

2. Konfirmandenanmeldungen 

(Bereits den Geistlichen durch Rundschreiben mit
geteilt) 

Die Anmeldung der Konfirmanden, die Ostern 
1960 konfirmiert werden sollen, findet am Montag, 
dem 14. April, Dienstag, dem 15. April, Donnerstag, 

dem 17. April und Freitag, dem 18. April 1958, von 
16 bis 19 Uhr statt. 

Der Unterricht des neuen Kon.firmandenjahrganges 
-beginnt in der Woche nach dem 4. Mai 1958. 

H am b ur g, den 6. Januar 1958 

(332) 

Der Landesbischof 

D. Her n tri c h 

3. Einweihung der Heiligen Dreieinigkeitskirche 

Am 3. Advent, 15. Dezember 1957, wurde die wie
derhergestellte Hei1ige Dreieinigkeitskirche in St. 
Georg von Landesbischof D. Herntrich geweiht und 
ihrer Bestimmung wieder übergeben. 
(510) 

V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

Die Organisten- und KantorensteHe (B-Stelle) an 
der Martinskirche in Hamburg-Horn wird nochmals 
ausgeschrieben. Die Bedingungen sind aus GVM 
Nr. 6 vom 14. Oktober 1957 zu ersehen. Bewerbungen 
mit handgeschriebenem Lebenslauf und Zeugnisah:· 
schriften sind bis zum 20. April 1958 an den Vor
sitzenden des Kirchenvorstandes zu Hamburg-Horn, 

Pastor Duhbels, Hamburg 34, Pagenfelderstr. 11, zu 
richten. 
(231) 

2. Wahlen, Berufungen und Einführu:ngen 
Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde EHbek

Frieden:skir·che wählte in s.einer Sitzung vom 3. De
zeiniber 1957 im abgekürzten W ahlverf.ahren unter 
Leitung von Landesbischof· D. Herntrich Pastor Rai-



ner Clasen, bisher Seemannspastor, zum Pastor der 
Kirchengemeinde EHbek-Friedenskirche. Der Landes
kircherirat hat Pastor Clasen mit Wirkung vom 1. 
Dezember 1957 in dieses Amt berufen. 

Pastor Clasen wurde am 4. Advent, 22. Dezember 
1957; von Hauptpastor D. Witte, in Vertretung von 
Landesbischof D. Herntrich, -in sein Amt eingeführt. 

Hauptpastor D. Witte legte seiner Einführungs_
ansprache 2. Kor. 2, Vers 14, zugrunde. Pastor Clasen 
predigte über Römer 5, Vers 12-18. · 
(202) 

Pastor Hartmut Sierig, dem Studentenpfarr.amt zur 
Dienstleistung zugewiesen und Sc:;hriftleiter · der 
W.ochenzeitschrift „Die Kirche in Hamburg", wurde 
am 3. Sonntag· nrach Epiphanias, 26. Januar 1958, von 
Landesbischof D. Herntrich in .der Ha11ptkirche St. 
Katharinen ·in sein Amt als Pastor der ~Landeskirche 
eingeführt. 

Landesbischof D. Herntrich legte seiner Ein.füh:. · 
rungsanspl'lache 2. Kor. 4, Vers 6, zugrunde. Pastor 
Sierig predigte über Offb. 1, Vers 9--"18. 

. (202) 
~ Pastor Prof. Dr. Helmut Folwart, Allgemeines 

Krankenhaus Barmbek, wurde am 3. Sonntag nach 
Epiphanias, 26. Januar 1958, .von Pastor Dr. Steffen, 
in Vertretung von Landesibischof D. Herntrich, in 
sein Amt eingeführt. 

·Pastor Dr. Steffen legte seiner Einführungsansprache 
Josua 1, Vers 9, zugrunde. Pastor Pro.f. Dr. Folwart 
predigte über Offenb. l, Vers 9-18. 
(202) 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 
Gemäß Beschluß des Landeskirchenrats vom 6. Fe

bruar l958 sind Landeskirchenmusikdirektor Otto 
Meuthien und Kirchenmusikdirektor Kurt Fiebig zu 
Beisitzern des Landeskirchlichen Prüfungsamtes für 
Kirchenmusik bestellt worden. 
(307) 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 
Pastor Traugott Wiem~r, mit der Seelsorge am Un

tersuchungsgefängnis beauftragt, ist auf seinen Antrag 
mit Wirkung voin 1. April 1958 in .den Ruhestand 
versetzt worden. 
(202) 

Gemeindehelferin Auguste Schmidt, Evangelisches 
Frauenwerk, ist. auf ihren Antrag mit Wirkung vom 
1. April 1958 in ·den Ruhestand versetzt worden. 
(235) · .. · 

Gemeindehelferin Hannelore Hennig, Kirchenge
tnefode St. Georg, ist mit Wirkung vom 31. Dezember 
1957 und Gemeindehelferin Lotte Behse, Kirchenge
meinde . St. Gabriel, mit Wirkung vom 31. März 1958 
aus dem Dienst der Hamhurgischen Landeskirche aus
geschieden. 
(235) 6. Todesfälle 

Nachruf für Pastor em. Georg Behrmann 
Pastor em. Behrmann starb, ka~m nach Bergedorf 

zurückgekehrt, wo er mit seiner Frau iin Dr. Carl 
Kellinghusen-Heim die letzten Jahre sein:es Lebens 
zu v·erbringen hoffte, im Bethesda-Krankerih~s im 
81. Lehensjiahr. Nach kurzer, schwerer Kr.ankheit hat 
Gott der Herr ihn nach einem reich ·gesegneten 1und 
erfüllten Leben abgerufen. Afs Sohn .des 1bedeutenden 
Hamburger Seniors D. Behrmann wurde der Heim-
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gegangene am 26. März 1877 in Kiel geboren, wo sein 
Vater .damals noch Pastor war. Nach :bestandener 
Reifeprüfung am WHhe·lm-Gymnasium .in Ham:burg 
studierte ·er Theologie in Erl'angen, Greifswa'1d und 
Tübingen und legte lbeiide theologischen Prüfongen in 
Hamburg· ab. Zwischen 1bei.den Prüfungen w.ar. er 
Lehrer im S.ee-Hospita1 Kaiserin Friedrich ZJU Norder
ney und· Hauslehrer in Gerolstein :un.d absolvierte in 
jener Zeit .zwischen den ibei~den Prüfungen einen 
sechswöchigen Kursus im Lehrersemin:ar Hamburg. 
. Mit seiner jungen ·Frau Maria •ge1b. v. Melle ging 

Behrmann am 1.. Oktober 1904 in die E:vangelische 
Gemeinde nach Mailand. Dies·e· sieben Jahre im Aus
landspfarr.amt haben ihn :besonders .geprägt und ihm 
die Liebe zum Gusfav-AdoH-Werk •und die Weite 
der Oekumene 1geschenkt. 

Als. Pastor Geol'g Behrmann imi Jahre 1911 als jun
ger .Pastor nrach Bergedorf kam, ~rat er an die Seite 
eines· älteren Kollegen, des :schon fange in Berge·dorf 
amtierenden P.astors Blunck. Der junge Pastor mußte 
skh eine Gemeinde sammeln und fand sie nicht zu
letzt in einer Jugend, die mit ·großer Liebe an ihm 
hing und der ei:~.~it väterlicher T reiue 1bis ins hohe 

. Alter ·zugetan blieb: Die Al'lbeit an der Jugend un·d 
das Leben mit ihr erschlossen die Elternhäuser und 
ließen den Heimgegangenen zum gütigen Freund und 
Berater wer·den. Sein·e . ei·gene Lebenserfahrung, die 
durch .das schwere Leid, ;die beiden Söhne im Krieg 
zu verlieren, hindurchgegangen w:ar, machte ihn wie 
keinen .anderen geeignet, 1um auch die Namen für das 
Gedenkbuch der Vermißten :und Gefallenen . des 
zweiten · Weltkrieges schon· in den ·düsteren . Kriegs
j1ahren . zu sammeln. Seine liebende Treue. zu den 
Menschen, mit denen er Ver.bindung hielt, ließ ihn 
mit rührender Mühe und· So~gfa.lt ·die Goldenen Kon
firm:ationen vor:bereiten und das Wiedersehen mit 
alten Freunden :genießen. 

Die Be.deutung der Äußeren Mission, Christi Be
fehl unter .allen Völkern zu erfüllen, hat er immer 
erkannt. 

Pastor Behrmann's Bildung, die Kultur seines 
Hauses, die Güte seines Herzens, sein ausgleichendes 
Wesen ließen ihn in vielen Kreisen Gast und Freund 
sein. 

Auch in seinem ·Ruhestand hat· er mit· sehr großem 
Interesse an :aHen. kirchlichen. und gemeindlichen Ver
anstaltungen teilgenomtri'.en und ist ein getreues Glied 
·seines Konventes in Bergedorf und in vielen amts
brüderlichen .Gemeinschaften geblieben. 

Als er am 21. Januar 1d. J s. heimging, ;ging für vide 
nicht nur ein ehrwürdiger Zeug.e· der reichen Ge
schichte unserer Landeskirche heim, sondern ein 
Freund, der fehlen wir<;!. 

Eine ·große Gemeinde nahm in der St. · Petri- und 
Pa.uli-Kirche zu Berg·edorf am Montag, idem 27. Januar, 
mit ·den Angehörigen von idem Amtsbruder und 
Freund Abschied. Sein langjähriger Amtsbruder im 
Bergedorf.er Pfarramt, Kirchenrat Däur, hielt die 
Trauerfeier und steUte sein Gedenkwort unter den 
Hauspsalm ·der FamiHe Behrmann, der z.ugleich . der 
Psalm von ·St. Michaelis ist: „Gott .der Herr ist Sonne 
un:d Schild, der Herr gi1bt Gnade und Ehre; er wird 
kein Gutes man.geln lassen den ·Frommen." 

Unsere Landeskirche bleibt dem Heimgegangenen. 
zu großem Dank verpflichtet und wird sein Anden
ken in Ehren halten. 
(203) „requiescat in pace !" 
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· VI. MHteilungen ·· · 
1. Vereinbarung 

über die Vornahme . geistlicher Amtshandlungen 
in dem Grenzgebie~ Schleswig-Holstein/Hamburg. 

Das Archiv des Land~skirchenrats macht darauf 
aufmerksam, daß bis -zur Herausgabe der Ergänzungs. 
lieiferung der ;,Rechtsquellen der Hamhurgischen Lan
deskirche" der jetzt gühige Text der ,;Vereinbarung 
üher di·e Vornahme ·geistlicher Amtshandlungen in 
dem Grenzgebiet Schleswig-Holstein/Hamburg" von 
1950 (GVM 1950, S. 14; Rechtsquellen II E 90) dem 
Anhang der „Anweisung für die Kirchenbuch-
führung", Seite 43-44, zu entnehmen ist. -
(320) . 

3. Kirchen·gemeinde Horn: 

Form : spitz-oval, 40X24 mm 

Ums c h r i f t : + MARTlNSKlRCH!E . HAM
BURG - HORN+ 

B i l d : Luther im Habit, in. der rechten Hand die 
Thesen, -in der linken die Bibel. Im Fußpunkt die 
Lutherrose. Das alte Horner Siegel mit 1deth Wap
pen der. Stadt Hamburg a·ls Siegelbild ist ungültig 
und eingezogen. 

(2011) 

4. Freizeit für Kirchendiener 

2~ Neuwahl von Mitgliedern für die Landessynode An alle Kirchenvorstände 

In die Landessynode wurden gewählt Seit längerer Zeit wird die Frage der Freizeit für 
vom Kirchenvorstand der Apostelkirche Kirchendiener immer einmal wieder dem Land:es-

Studienrat Arthur Martinsen für den . durch kirchenrat nahegebracht. Gerade die Einführung des 
Tod ausgeschiedenen Regierungsamtmann Fritz freien Sonnabends in jeder zweiten Woche bei der
Scharff; Verwaltung der Landeskirche macht es dem Landes-

vom Kirchenvorstand Fuhlsbüttel kirchenrat zur besonderen Piflicht, die Kirchengemein-
kaufniännischer Angestellter Rolf N atzschka für · den .darauf hinzuweisen, daß auch den Kirchendie
die durch Tod ausgeschiedene Frau Oberschul- nern die anderen Beamten und Angestellten gewährte 
rätin Elisabeth Schulz; freie Zeit in vollem Umfange zugute kommt. Die 

vom Kirchenvorstand Eilbek-Friedenskirche _ Schwierigkeiten liegen allerdings in der notwendigen 
Pastor Rainer Clasen für den in. die Kranken- - Versorgung der rein technischen Einrichtungen einer 
hausseelsorge berufenen Pastor Prof. Dr. Helmut Kirchengemeinde, .die durchgehend gewährleistet blei-

. · Folwart; ben muß. Es wird die Gewährung. der freien Zeit an 
vom Kirchenvorstand St. Stephanus -Kirchendiener automatisch die Einstellung von Hilfs-

Rechtsanwalt Werner Münder für !den ausgeschie- ·kräften zur Folge haben müssen. Ob die dafür nötigen 
denen -Rechtsanw_alt Dr. Hans Radischat; - Mittel im Voranschlag der Gemeinden zur Verfügung. 

vom Konvent des Kirchenkreises Bergedorf stehen, kann vom Landeskirchenart nicht einheitlich 
Kirchenrat Pastor Georg Daur für den in die beurteilt werden, d_a die Gewährung von freier Zeit 
Kirchengemein·de Alt-Cuxhaven ;berufenen Pastor an die Kirchendiener in -den einzelnen Gemeinden 
Alfred Fliedner; - bisher wohl sehr verschieden gehandhabt wird. Es 
Pastor Otto Grau für den aus Gesundheitsgrün- muß auch für die Zukunft den Kirchengemeinden 
den ausgeschiedenen Pastor Willi Dwenger; überlassen bleiben, j1e nach ihrem eigenen Bedarf die 

von den Geistlichen, die der Gesamtkirche dienen, Tage für diese freie Zeit zu bestimmen. Es· ist aber 
Pastor Waldemar Wilken für dei~,{~in -den Ruhe- grundsäfalich anzustreben, die freie Zeit vom Mitta,g 
stand versetzten Pastor Gotthol.d Donndorf. - · des ehien Tages bis zum Morgen des übernächsten 

(U20} . Tages durchgehend zu lgg~n, .,nur in. Ausnahmefällen 

3. Dienstsiegel der Kirchengemeinden 
Ohlsdorf, St. Martinus'."Eppendorf und Horn 

Das Archiv des Landeskirchenrats gibt bekannt, 
daß die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden 
Ohls.dorf, St. Martinus-Eppendorf und Horn- im Ein
vernehmen mit der -Siegelkommission des Landes
kirchenrats neue Dienstsiegel eingeführt haben. 

1. Kirchengemeinde Ohlsdorf: 
F o r m : spitz-oval, 40X26 mm 
Umschrift:+ NIKODEMUS. KIRCHE. 
HAMBURG . OHLSDORF + 
B i 1 d : Ober ·dem Wasser schwebende Taube; 
darüber .fönfzackiger Stern. 

2. Kirchengemeinde St. Martinus-Eppendorf: 
F o r m : rund, ·31 mm 
Um sch ri f t: + KIRCHE . ST. MARTINUS 
+ HAMBURG- EPPENDORF· + 
B i 1 d : Martin zu Pferde, seinen Mantel für den 
Bettler teilend. 

sofl getrennte Freizeit gewährt werden. In-jedem Fall 
aber müßte dafür gesorgt werden, daß die freie Zeit 
von P/2 T age;n (bei den Verwaltungsbeamten der 
Landeskirche Sonnabendnachmittag und Sonntag) zur 
Verfügung gestellt wird. 

Die Kirchenvorstände werden gebeten, diesem be
rechtigten· Anliegen der Kirchendiener, das von der 
Mitarbeiterv-ertretung dringend unterstützt wird, ihre 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Zur Erzielung einer einheitlichen übersieht über 
die Maßnahmen .der Gemeinden wäre der Landes
kirchenrat für eine Mitteilung iiJber das in dieser Hin~· 
sieht Veranlaßte his zum 1. Mai 1958 dankbar. 

Hamburg, .den 5. März 1958 

Der Landeskirchenrat 

H a g e m e i s t e r , Vizepräsident 

5. Kollektenergebnisse 
(siehe Seite 15) 



VII. Berichtigungen 
Änderungen im Pastorenrverzeichnis 1957 

Seite 4: Unter „Pastor Binder, Heinz-Geovg (St. An
dreas)" ist hinter Spr.echstunden zu str·~ichen: 
„Bogenstraße 28". Dafür ist einzusetzen: 
„Rentzelstraße 1 ". 

Seite 5: Unter „Pastor Clasen, Rainer" ist zu strei
chen: ,;(Seemannsmission) 11~ · Karpfanger
straße 9, Ruf: 35 25 90 und JII) 19. 12 .. 54·. 
Dafür ist einzusetzen: „(Eilbek-Frie.dens
kirche) 23, Papenstraße 68, Ruf: 25 50 26. 
Sprechstunden: Dienstag und Freitag 9-10 
Uhr und 18-19 ·uhr". Weiter ist ·einzu
setzen: „III) 22. 12. 57". 

Seite 5: Unter „Pastor Dönndorf, Gotthold (Rauhes 
Haus und Landesverband der Inneren Mis
sion)". Die gesamte Eintrag'ung ist zu 
streichen. 

~Seite 6:· Unter „Pastor Hans, Heinrich(Süd-Hamm)" 
ist zu streichen: „43, Nordschleswiger Straße 
59, Ruf: 61 86 03". Dafür ist ·einzusetzen: 
„26, Droopweg 33, Ruf: 25 94 23". 

Seite 8: Unter „Pastor Linck, Hugo (Harvestehude)" 
ist zu Streichen: „13, Mittelweg 110". Dafür 
ist einzusetzen: „13, Mittelweg 144 1, privat: 
Hmh.-Nienstedten, Rupertistraße. 6, Ruf: 

_82 70 67". 

Seite 13: Unter „Pastor i. R. Behrmann, Georg". Die 
gesamte Eintragung ist zu streichen. · 

Seite 13: Unter „Pastoren im Ruhestand" ist zwischen 
der Eintragung von „Pastor Dippe~ Max" 
und „Pastor Erasmus, Georg" einzufügen: 
,,Pastor Donn<lorf, Gotthold, 34, Beim Rau-
hen Hause 21, Ruf: 65 79 13. . . 
1) 29. 4. 87, ·2) 1. 8. 14, 3) 31. 12. 57, 4) Rau
hes Haus." 

Seite 16: Unter „Vikarin Pasewaldt, Elisabeth" ist zu 
streichen: „Ruf: 63- n 07". Dafür ist einzu
setzen: „Ruf: 58 29 43-". Weiter ist hinzu
msetzen: „ II) 15. 12. 57". 

Seite 17: Unter „Hil:fspr·ediger Pastor Severin, Gün
ther, (Eilbek-Frie<lenskirche)" ist zu strei
chen: · „Hhg.-Othmarschen, Gottorpstra:ße 
33". Dafür ist ein1zusetzen: „23, Ritterstraße 
29, Ruf: ·25 55 29". . 

Seite 18: Unter „Vikar Rösel, Helmut" ist zu strei
chen: ,,Hbg.-La. 1, Eiberhofstieg 1 B". Dafür 
ist einzusetzen: „Hbg.-Bramfeld, Maybach~ 
straße lOb". · · 

Seite 24: Unter ,,'Kirchenmusiker Brodde, Otto, Dr., 
· K. 0., · (St .. Nicolauskirche Alsterdorf)'' ist 

zu streichen: „Hbg.-Fu., · Bodelschwing.h
Str.aße 22". Dafür ist einzusetzen: „39, Sen
gelmann-Straße 32". 

Seite 29: Unter „Eilbek-Friedenskirche" ist hinter 
„Vorsitzender" einzusetzen: „P. Rainer- Cla

. sen (1)". . 
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5. Kollektenergebnisse 

·Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St: Petri ••••••••••••••••• 
2. St .. Nikolai •••••••• ·• ••••.. 
3. St. Katharinen •••••••••••.• 
4. St. Jacobi •••••••••••••••• 
5. St. Michaelis •••••••• ~ ••••• 
6, St. Pauli•Süd ••••••••••••• 
7. St; Georg ••.••••••••••••.•• 
8. Finkenwerder ••••••••••••• 

. 9. Moorburg •••••••••••••••• 

II. Westkreis 
10. _St.· Pauli•Nord •••••••••••• 
11. Eimsbütte1'·Christuskirche .. . 
12. , , oApostelkirche ... . 
13. · „ •St. Stephanus •.... 
14. Harvestehtide ••••••••••••• 
15. St. Andreas.; ••••••••••••• 
16. Hoheluft .•••••••••••••••• 

III. Ostkreis 
17. St. Gertrud ••••••••••••••• 
18. Uhlenhorst •••••.••••••••• 
19. Eilbek•Friedenskirche .•••••• 
20. Eilbek.Versöhnungskirche ••• 
21. Alt•Barmbek ••• • •••••••••• 
22 •. WestoBarmbek •••••••••••• 
23. Nord•Barmbek • ••••••••••• 
24. St. Gabriel , •••....... „ . „ 
25. Dulsberg ........••••••••• 

IV. Südkreis 
26. Borgfelde •••••••••••••••• 
27. St. Annen •••••••••••••••• 
28. Hamm ••••••••••••••••••• 
29. Süd.Hamm ••••••••••••••• 
30. Horn •••••••••••••••••• ~. 
3l. St. Thomas.~.......... • • 
32; Veddel. •••••••••••••••••• 

V. Nordkreis 
33. Epperidorf~St. Johannis •••• 
34. „ · -St. Martinus •••• 
35. Groß.Borsfel. ••••••••••••• 
36. Winterhude ••••••••••••••• 
37. Epiphanien •....... „ ..... 
38. Nord•Winterhude •.•• • •••••• 
39. Alsterdorf .............•.... 
40. Ohlsdorf ••••••••...•...... 
41. Fuhlsbüttel ..•.....•.•.•••• 
42. Hummelsbjittel •••••••••••• 
43. Klein•Borstet ••••••••••••• 
44. Langenhorn ••••••••••••••• 

. VI. 
Kirchenkreis Bergedori 

45. Bergedorf • ~ •••••••••••••• 
46. ·.Geesthacht ••• ~ •••• ~ •• ; •••• 
47. Altengamme •••••••••••••• 
48. Kirchwerder ••••••••••••••• 
49. Neti.engainme ••••••••••••• 
50. Curslack ••••••••• • ••••••• 
51. Allermöhe •••••••••••••••.• 
52. Billwerder a. d. Bille ••••••• 
53. Nettelnburg ••• ~ •••••••••• 
54. Moorfleet •• • •••••••••••••• 
55. Ochsenwerder ••••••••••.••• 

VII. 
Kirchenkreis Cuxhaven 

56. Ritzebüttel •••••••• ~ ••••••• 
57. Groden ••••••••••• · •••• · ••• 
58. Döse •••••••••••••••••••• 

Sahlenburg •• ~ •••••••••••• 
59. Alt•Cuxhaveri ••••• ; ••••••• 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen; Anstalten 

60. Flußschiffergemeinde •.... , 
61. Schröderstift ..... ; ..•....... 
62. Seemannsmission •......•...• 

Krankenhäuser •••••••••. 

(361) ' .1 

DM 

141.53 
54.26 
88.08 
62.10 
70.-
22.37 
40.64 
30.50 
41.49 

12.-
46.72 

148.65 
17.50 
59.62 

105.28 
45.40 

113.14 
71.74 
5L50 
63.66 
29.60 
72.09 
96,28, 
54.37 
51.10 

58.42 
6.30 

169.17 
19~88 
39.59 
21.-
69.30 

97.52 
54.23 
27 .33 
50.80 
49.28 
55.33 
83.71 
25.64 

207.42 
53.06 
5i.57 

101.34 

181.17 
82.30. 
27.22 

6.60 
50.43 
22.37 
17.70 
15.10 
17.22 
20.26 
88.95 

70.--
46.-
18.92 
24.40 
39.20 

6.25 
12.12 

3.75 
41.07 

DM 

7f>8.72 
110.59 
103. 72 
185.40 
270.-
21.70 

107 .91 
32.21 

9.01 

25.03 
44.93 

173.65 
33.65 

147.38 
405.43 

74.23 

77 .36 
86.03 
45 .. 50 

168.29 
39.04 
36.13 
83.70 
48.90 
40.30 

39.46 
4.85 

122. 57 
!l4.35 
34.55 
22.-
75.-

288.50 
72.12 

119.57 
68.25 
70.59 
79.55 
86.69 
31.90 

135.24 
63.93 

119.60 
100.57 

146.02 
67.10 
16.33 

9.84 
10.85 
15.11 

9.91 
8.19 

13.31 
24.-

7 .72 

34.-
20.--
20.47 
32.36 
20.37 

13.82 
10.20 
8.95 

51.28 

DM 

107 .39 
68.90 
64.·-
38.30 
73.-
30.89 
23,78 
34.02 
7.32 

11.80 
50.29 

139.78 
15.-
77.82 

107 .58 
68.16 

160.61 
46.71 
32.-

143.87 
43.04 
25.64 
52.58 
71.06 
37.-

34.24 
2.-

115.18 
19.44 
43;.76 
12.50 
36.72 

133.45 
68.98 

132. 72 
69.48 
74.07 
59.10 
86.31 
20.-

120.46 
42.-
99.17 

117 .28 

213.-
52.68 
11.06 
11.35 
11.65 
8.69 

11.15 
4.78 

15.06 
6.58 

13.-

27.10 
16;'-
14.44 
8.60 

20.-

42.83 
7.65 
4.45 

33.33 

3622.54 .1 5227.93 1 3350.70 
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Seite 32: Unter „Langenhorn" ist hinter „Schwestern
stationen" zu streichen: „Schwester Hanna 
J ensen, Hbg.-La., Moorreye 56, Ruf: 
59 65 24". Dafür ist einzusetzen: „Diako
nisse Hanna Jensen, Hbg.-La.; Tan1gstedter 
Landstraße 94 II, Ruf: 59 66 94". 

Seite 36: Unter „Evangelisches Sozialpfarramt" ist zu 
streichen: „36, Esplanade 16, Ruf: 34 27 23". 
Dafür ist einzusetzen: „11, N·eue:burg 27, 
Ruf: 36 64 53-". 

Seite 39: Zwischen der Eintragung „Mitternachts
mission Hamburg'' und ;,Bibelges.ellschaft" 
ist einzufügen: „Bibelbote der Staidtmission 
Hellmuth Schumacher, 20, Orchideenstieg 33, 
Ruf: 51 97 94". 

Herausgegeben vom L~deskirchenrat der Evang.•luth. Kirche im Hamburgischen Staate. PhönixoDruck, Hamburg ~. 706, 3. 58. · 




